
  
 
 
 
 
 
 
 

           Martina Backhaus, Dorfstr. 13, 29690 Buchholz/Aller 
          Telefon:  05071 912466 oder 0151 – 15576570 

 

Anmeldung  
Hiermit melde ich mich verbindlich ab dem ..........................................zu den Reitstunden an.  

Name:................................................................Geb.Dat.:............... 
Anschrift:.................................................................................... 
Telefon:.......................................................................................  

Allgemeine Informationen  

Der Unterricht findet als Blockunterricht jeweils montags bis freitags, immer an den gleichen Wochentagen, 
zur selben Zeit und kleinen Gruppen statt. Die Zehnerkarte gilt somit für zehn fest vorgegebene Termine und ist 
nicht übertragbar. Für die Dauer der Unterrichtseinheiten gilt die aktuelle Preisliste, die der Anmeldung beigefügt 
ist. Die jeweilige Gebühr ist im voraus zu entrichten.  

Wenn ein Kursteilnehmer einmal eine vereinbarte Unterrichtsstunde versäumt, ist es unter Umständen möglich 
diese nachzuholen. Für jede Zehnerkarte gibt es lediglich einen Ausweichtermin. Es erfolgt keine Erstattung der 
Unterrichtsgebühr und die Stunde ist verfallen. Da nur draußen geritten wird, sind unter Umständen 2 
Theoriestunden möglich. Sollte darüber hinaus über einen längeren Zeitraum extrem schlechtes Wetter sein, fällt 
der Unterricht aus und wird sofort im Anschluss nachgeholt.  

Kinder können ab dem Alter von acht Jahren am Unterricht teilnehmen. Nach oben gibt es beim Is-
landpferdereiten keine Altersbegrenzung.  

Die Sicherheit wird bei uns ganz groß geschrieben. Deshalb empfehlen wir unseren Schülern zur Teilnahme am 
Unterricht korrekte Reitkleidung (Reithelm ist Plicht, Reithose, Reit-oder Jodpurstiefel, die über die Knöchel 
reichen und keine Lasche haben sowie Handschuhe)  

Die Haftung. Die Teilnahme am Reitunterricht erfolgt auf eigene Gefahr. Insbesondere weise wir darauf hin, 
dass der Veranstalter und der Lehrgangsleiter für Unfälle, die während der Zeit des Aufenthaltes im Stall und auf 
dem Reitgelände, sowie sonst im Zusammenhang mit der Ausübung des Reitsports geschehen, eine Haftung nur 
insoweit übernommen wird, als hierfür Versicherungsschutz besteht bzw. der Schaden auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit der verantwortlichen Person beruht. Die Eltern werden nicht aus der Aufsichtspflicht ihrer Kinder 
entlassen.  

 
Buchholz, den..............................                               …..……………………………………….                                                             
                                                                               Unterschrift  
                                                             (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)  

 

 


